
 

 

Salzburger Sportschützen Verband 

Regelwerk “Federbock“ 

in Anlehnung an die Klassen Stehend aufgelegt und Senioren III 
der ÖSCHO bzw. ISSF-Regeln Auflageschießen 

 

Federbockauflageschießen bietet den Senioren-Altersgruppen die Möglichkeit aktiv am 
Schießsport teilzunehmen, wenn sie in den herkömmlichen Disziplinen nicht mehr können, aus 

welchen Gründen auch immer. Gewehrwettbewerbe können mit dem 4,5 mm-Luftgewehr auf 

10m Innenständen oder mit 5,6mm-Randfeuergewehren auf 50-Meter-Ständen organisiert 

werden. Wettbewerbe finden auf bestehenden 10m und 50m Ständen, auf den gleichen 

Zielanlagen wie frei Hand statt. Abgesehen von der verwendeten Stütze (Federbock) kann für 

die gleiche frei Hand Disziplin vorhandene Ausrüstung und Anlagen verwendet werden.  

 

Beim Federbockauflageschießen in Seniorenwettbewerben schießen die Teilnehmer in 

vorgeschriebener Schießposition sitzend, während sie ihre Gewehre auf einer Auflage 

(Federbock), die durch diese Regeln erlaubt sind, auflegen. 

 

Federbockschützen dürfen in der laufenden Saison nur im Bewerb Federbock starten. 

 

Abweichend bzw. ergänzend zu den Bestimmungen der ÖSCHO wird festgelegt: 

 

 Seniorinnen und Senioren 
Seniorinnen und Senioren Federbock (SFB) sind weibliche und männliche 
Wettbewerbsteilnehmer, die im jeweiligen Kalenderjahr 45 bis 69 Jahre alt werden. 
 

 Ausrüstungskontrolle 
Die Ausrüstungskontrolle der Klasse Federbock beschränkt sich auf die Waffe, die Bekleidung 
und den Federbock (sofern dieser nicht vom Veranstalter zur Verfügung gestellt wird und 
bereits überprüft wurde). Die Bekleidungskontrolle beschränkt sich auf die Schießjacke. Die 
Messwerte betreffend Steifigkeit, Dicke und Überlappung der Bekleidung richten sich nach den 
ISSF-Regeln. Es ist keine Schießhose zugelassen.  
 

 Definition Bewerb “Federbock“ GEWEHR: 
Das Gewehr wird nur mit dem Vorderschaft, deren Oberfläche mit keinem rutschhemmenden  
Material beschaffen sein darf, auf die Auflage des Auflageständers (Federbock) aufgelegt 
werden. Kein weiteres Körperteil darf den Auflageständer (Federbock) berühren. Die Stützhand 
muss unterhalb oder oberhalb der Laufachse hinter der Auflage und vor der Abzugshand sein. 
Ein am Vorderschaft angebrachter Auflagekeil, deren Oberfläche mit keinem 
rutschhemmenden Material beschaffen sein darf, darf keine Auflagearretierung bieten. Andere 



 

 

Anbauteile sind erlaubt, sofern die gültigen Maße der ISSF-Gewehrschablone nicht 
überschritten werden. 
• Das Gewehr darf mit beiden Händen, Schulter, Wange und der Teil der Brust neben der 
Schulter gehalten werden.  
• Das Gewehr darf nur auf der Auflage (Federbock) aufgelegt werden.  
• Die Stützauflage (Federbock) darf kein Körperteil berühren. 
• Verwendung anderer Stützen und / oder Lehnen des Körpers oder von Teilen des Körpers 
gegen eine Schießbank oder einen Tisch ist nicht erlaubt.  
• Die Hand, die den Abzug nicht auslöst, kann das Gewehr (von oben oder von unten) am 
Vorderschaft (zwischen Schusshand und Auflage) halten  
• Es muss ein deutlich sichtbarer Abstand zwischen der Hand und der Auflagestütze 
(Federbock) sein.  
• Die Hand des Schützen darf die Stütze (Federbock) nicht in der Richtung der Laufmündung 
berühren.  
• Das Gewehr darf nicht zusätzlich über den Bereich der Schulter und der anschließenden Brust 
von Jacke oder Brust getragen werden. 
• Die maximale Länge des Auflagenbereiches, von der Systemeinbettung bis zum Auflagepunkt 
des Gewehres, darf 550 mm nicht überschreiten. Das Ende des maximalen Auflagebereiches ist 
beim Einsatz von längeren Schäften von der Ausrüstungskontrolle mit einer 
beschädigungsfreien beidseitigen Markierung zu kennzeichnen. Stopper, Ausfräsungen usw. 
sind am unteren Teil des Schaftes bzw. Auflagekeil nicht gestattet. Die Breite der Auflage darf 
maximal 60 mm betragen. Gewehre mit kürzerem Schaft können mit einem verschiebbaren 
oder fixen Teil unter dem Vorderschaft verlängert werden. 
• Bei den Gewehrbewerben ist in den Seniorenklassen die Verwendung einer Kornoptik  
(Adlerauge) mit einer maximalen 1,5-fachen (entspricht 0,75 Dioptrien) Vergrößerung erlaubt.  
• Bei den Gewehrbewerben ist in allen Klassen die Verwendung eines Brillenglases 

(Optikaufsatz), welches zentrisch vor dem Diopter oder Irisblende montiert ist, erlaubt.   

• Die Verwendung eines variablen Dioptrienausgleiches ist ebenfalls erlaubt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewehr mit Auflage 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Auflageständer 
Federbock 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auflageständer mit Federbock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federbock 

 

 



 

 

 Definition Auflageständer: 
 
 Der Auflageständer mit einer in der Höhe verstellbar und in beliebiger Höhe feststellbarer 

Auflage – freie Materialwahl - steht frei auf der Ladebank, Schießtisch oder Brüstung und 
sollte so gefertigt sein, dass die Sicherheit gegen ein eventuelles Umfallen gegeben ist.   

 Der Auflagearm muss aus einer U-Form – freie Materialwahl – mit einer min. Auflagebreite 
von ≥ 70 mm gefertigt sein. Die Wangenhöhe beträgt > 15 mm. Die Tiefe der Auflage darf 
30 mm nicht überschreiten. 

 Der Auflagearm darf nicht mit einem rutschfesten Material überzogen sein.  
 Das Maximalgewicht des Auflageständers beträgt 5 kg.  
 Der Ständerfuß muss in eine Kreisschablone passen deren Durchmesser 500 mm beträgt.  
 
Die Verwendung von privaten Auflagen ist erlaubt, sofern der Veranstalter keine Auflage zur 
Verfügung stellt. Sofern private Auflagen verwendet werden, müssen sie diesen Regeln 
entsprechen. 
 

 Messverfahren für Ständer und Feder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federbockauflageständer mit Messvorrichtung 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federbock mit Messvorrichtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messvorrichtung 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Messverfahren für Feder 
 Die Federdehnbarkeit wird mit der, im Anhang 2, definierten Messvorrichtung geprüft. 
 Auf Grund der Bauweise der Federbockauflage wird eine Prüfung in jede gewünschte 

horizontale Richtung ermöglicht. 
 Auf der halbkreisförmigen Messscheibe befindet sich eine Skala von 0° bis 15°. 
 Die Prüfung gilt bei einem Dehnbarkeitswert von ≥ 15° als bestanden. 
 

 
 

Messvorrichtung mit Neigungsskala 
 
 
 
 
 
Beschlossen/genehmigt gemäß Beschluss des Landesschützenrates vom 19.10.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 1 
Federbockauflage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 2 
Messvorrichtung 
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